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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Feststellung der Jahresrechnung 2020 der Stadt Zeulenroda-Triebes nach 
Durchführung der örtlichen Prüfung, gemäß § 82 ThürKO, auf der Grundlage des § 80 Abs. 3 ThürKO in 
der jeweils geltenden Fassung.  

 

 

 
Beschlussbegründung: 
 
Gemäß dem vorliegenden Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landratsamtes Greiz über die 
Jahresrechnung 2020 ist es, gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO, Aufgabe des Stadtrates Zeulenroda-Triebes 
über die Feststellung der Jahresrechnung zu beschließen. Nach § 80 Abs. 5 ThürKO ist den Stadträten 
die Einsichtnahme in den Prüfbericht jederzeit zu ermöglichen.  

 

 

 
..................................... 
Unterschrift 

 
 


	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

